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Sehr geehrte Kunden, Rheine, im März 2018

als weltweit agierendes Unternehmen bringen wir selbstverständlich nur Produkte in Verkehr, die jeweils geltendem 
Recht entsprechen. Ebenso selbstverständlich ist es für uns, in allen geschäftlichen  Belangen stets konform mit allen  
aktuellen national, europaweit oder international einschlägigen Verordnungen und Gesetzen zu handeln.

Die EU-Chemikalienverordnung REACH schreibt Informationspflichten vor, sofern bestimmte SVHC Substanzen 
(Substances of Very High Concern) in höheren Konzentrationen als 0,1% Gewicht in Erzeugnissen enthalten sind.

Gemäß der REACH Verordnung haben wir eine Informationspflicht. Sollten wir konkrete Erkenntnisse zur Überschreitung 
dieser Grenzwerte bei einem Produkt haben, werden wir Sie entsprechend den REACH-Vorgaben informieren 
Hieraus ergibt sich jedoch kein Verkaufsverbot für PureLink  Erzeugnisse oder Distributionsprodukte.

PVC Kabel enthalten typischerweise u.a. folgende Stoffe:

• PVC Weichmacher, z. B. DEHP, CAS No. 117-81-7
• Alkane /SCCP (Short Chain Chlorinated Paraffins, Weichmacher, Flammschutz), CAS No. 85535-84-8
• Phtalate (Weichmacher), z. B. CAS No. 84-69-5

PureLink ist gemäß Artikel 3 der REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 weder Hersteller noch Importeur dieser Stoffe und 
bringt solche auch nicht in Verkehr. Wir importieren Fertigprodukte (Erzeugnisse) in die EU. Aus der Praxis wissen wir, 
dass die Rohstoffqualität von Einzelprodukten produktionsbedingt schwanken kann. Daher weisen wir vorsorglich darauf 
hin, dass in PVC Kabeln SVHC Substanzen in höheren Konzentrationen als  0,1% enthalten sein können.

Dieser Hinweis bezieht sich auch auf mit Geräten fest verbundene Kabel sowie auf mit Geräten gelieferte Kabel, sofern 
es sich dabei um PVC Kabel handelt. Diese Information bezieht sich nicht auf Nicht-PVC Kabel, halogenfreie Kabel sowie 
nicht auf PU / PE Kabel oder Verpackungen. 

Produktqualität beinhaltete für uns auch die soziale, nachhaltige Herstellung aus nachvollziehbaren und rechtskonformen 
Quellen. Deshalb stehen wir auch bei der Fortentwicklung dieser Thematik mit unseren Lieferanten in Kontakt. 

Hierfür stehen wir mit unseren PureLink Produkten und Distributionsmarken Ihnen gegenüber täglich in der  
Verantwortung. 

 Christian Ahrens Robin Cullen
 Geschäftsführer PureLink GmbH Quality Management


